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Norm

KO §182

Rechtssatz

Eine endgültige Stilllegung eines Unternehmens setzt wohl nicht voraus, dass alle Schritte einer Liquidation gesetzt

wurden. Durch die o4enen Abwicklungsgeschäfte und den Umstand, dass die Gewerbeberechtigung noch nicht

zurückgelegt wurde, liegen aber noch ausreichende Gründe vor, um den Betrieb eines Unternehmens iSd § 182 KO zu

bejahen.
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